
   

 
Änderungsregister 
 

 

Satzung 
 

der Stadt Bautzen über die Gebühren für 
die Benutzung der städtischen Friedhöfe 

(Friedhofsgebührensatzung)  
 

vom 27. November 2009 
(Amtsblatt der Stadt Bautzen Jg. 19 Nr. 27 vom 19. Dezember 

2009)  
 
 
Änderung 
 
Paragraph  Art der Datum Veröffentlichung  
 Änderung  im Amtsblatt der 
   Stadt Bautzen  
 
Abschnitt VI 
Punkt 3 gestrichen 01.09.2011 Jg. 21 Nr. 16 vom 
   10.09.2011 
 
Satzung Neue  4.12.2018 Jg. 28 Nr. 20 vom 
 Fassung  8.12.2018 

(In Kraft ab 
1.1.2019)* 

 
  
∗ Die jährlichen Gebührenbescheide der Friedhofsunterhaltung, die 

vor Inkrafttreten dieser Änderungssatzung erlassen wurden und 
sich anteilig auf das Jahr 2019 beziehen, bleiben von dieser Ände-
rungssatzung unberührt. In diesen Fällen wird die ab 2019 gültige 
Gebühr erst in dem folgenden Bescheid bezüglich des nächsten 
Jahreszeitraumes erhoben. 

 

 



   

Satzung 
der Stadt Bautzen über die  

Gebühren für die Benutzung der 
städtischen Friedhöfe 

(Friedhofsgebührensatzung)  
 

vom 27. November 2009 
(Amtsblatt der Stadt Bautzen Jg. 19 Nr. 27 vom 19. Dezember 2009)  

 
Aufgrund von §§ 1, 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
zes vom 26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, ber. GVBl. 2005 S. 306), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. November 2007 (SächsGVBl. S. 
478) i. V. m. § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung vom 18. März 
2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323) hat der Stadtrat am 25. No-
vember 2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Gebührenpflicht 

(1) Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe, ihrer Leichen- und 
Trauerhallen sowie für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Friedhofs- 
und Bestattungswesens erhebt die Stadt Bautzen Benutzungs- und 
Verwaltungsgebühren.  
(2) Benutzungsgebühren im Sinne dieser Satzung sind 
(a) Bestattungsgebühren, 
(b) Grabstättengebühren, 
(c)  Friedhofsunterhaltungsgebühren, 
(d) Benutzungsgebühren für die Trauerhalle und Kühlzelle, 
(e) Gebühren für Ausgrabung und Umbettung. 
(3) Verwaltungsgebühren im Sinne dieser Satzung werden insbesonde-
re erhoben für  
(a) die Genehmigung der Überlassung des Nutzungsrechts, 
(b) die Genehmigung für Zubettungen, 
(c)  die Umschreibung des Nutzungsrechts, 
(d) die Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung von Grabmälern, 

Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen auf Grabstätten, 
(e) die Genehmigung für Ausgrabung und Umbettung, 
(f) die Genehmigung für die Verlängerung des Nutzungsrechts, 
(g) ein Exemplar der Friedhofssatzung. 
 



   

§ 2  
Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühr ist,  
(a) wer gesetzlich verpflichtet ist, 
(b) wer die Benutzung der städtischen Friedhöfe, Trauerhallen und 

Kühlzellen beantragt oder sie in Anspruch nimmt,  
(c)  wer die Gebühr gegenüber der Stadt Bautzen schriftlich übernimmt. 
(2) Schuldner der Verwaltungsgebühr ist,  
(a) wer die Amtshandlung beantragt oder veranlasst, 
(b) in dessen Interesse die Amtshandlung vorgenommen wird, 
(c)  wer die Gebühr für die Amtshandlung gegenüber der Stadt Bautzen 

übernimmt, 
(d) wer gesetzlich verpflichtet ist. 
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften jeweils als Gesamtschuldner. 

 
§ 3  

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
(1) Die Benutzungsgebühren bemessen sich nach dem Ausmaß der 
Benutzung und den durch die Benutzung verursachten Kosten der öf-
fentlichen Einrichtung im Sinne des § 2 der städtischen Friedhofssat-
zung.  
(2) Die Verwaltungsgebühren bemessen sich nach dem durch die Vor-
nahme der Amtshandlung gewöhnlich beanspruchten Arbeitsaufwand 
und den Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltungs-
handlung entstehen sowie nach der Bedeutung der Angelegenheit für 
die Beteiligten.  
(3) Die Gebührensätze ergeben sich aus dem als Anlage zu dieser Sat-
zung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist 
Bestandteil dieser Satzung. 
(4) Für Amtshandlungen, die nicht im Gebührenverzeichnis zu dieser 
Satzung aufgeführt sind, wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die 
nach im Gebührenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Verwaltungs-
handlungen zu bemessen ist.  
 

§ 4  
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 

(1) Die Benutzungsgebühren entstehen, sobald der Gebührentatbe-
stand verwirklicht ist, der im Gebührenverzeichnis zu dieser Satzung 
beschrieben ist: 
(a) Grabstättengebühren mit Überlassung oder Verlängerung des Nut-
zungsrechts an der Grabstätte, 



   

(b) Friedhofsunterhaltungsgebühren für Nutzungsberechtigte von Rei-
hen- und Wahlgrabstätten ab dem Tag der Überlassung oder Verlänge-
rung des Nutzungsrechts jeweils jährlich zu diesem Datum bis zum 
Ablauf des Nutzungsrechts, 
(c) im Übrigen mit der Inanspruchnahme des Friedhofes, der Trauer-
hallen und der Kühlzellen 
(2) Die Verwaltungsgebühren entstehen mit der Beendigung der Amts-
handlung. 
(3) Die Gebühren der Abs. 1 bis 2 werden einen Monat nach Bekannt-
gabe des jeweiligen Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. 

 
§ 5  

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Bautzen über die Gebüh-
ren für die Benutzung der städtischen Friedhöfe vom 28. August 1996 
außer Kraft. 
 



   

Anlage 
zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bautzen 

- Gebührenverzeichnis - 
Benutzungsgebühren  

Pkt. lfd. 
Nr. 

Gebührentatbestand Gebühr 

I.  Bestattungsgebühren 
Bestattungsgebühren werden für die 
Leistungen anlässlich einer Erdbestattung 
und Urnenbeisetzung erhoben. 

 

 1. Gebühren für die Erdbestattung  
  a) für Fehlgeborene, Totgeburten und 

Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 
342,00 € 

  b) für Personen ab vollendeten 2. Le-
bensjahr 

559,00 € 

  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 
abgegolten: 
- Ausheben und Verfüllen des Grabes 
- Herstellen des Pflichthügels 
- Ausschmückung des Grabes 

 

   2 Gebühren für die Urnenbeisetzung 181,00 € 
    Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Ausheben und Verfüllen des Grabes 
- Überführen der Urne bis zum Grab und 

Einsenken 
- Ausschmückung des Grabes  

 

II.    Grabstättengebühren  
Die Grabstättengebühr wird für die Über-
lassung der Grabstätte für die Dauer der 
jeweiligen Nutzungszeit erhoben. 

 

   1. Reihengrabstätten  
    a) Erdreihengrabstätte für Fehlgeborene, 

Totgeburten und Kinder bis zum vollen-
deten 2. Lebensjahr (Nutzungszeit 10 
Jahre)  

22,00 € 

    b) Erdreihengrabstätte für Personen ab 
vollendeten 2. Lebensjahr (Nutzungszeit 
20 Jahre) 

56,00 € 

    c) Urnenreihengrabstätte (Nutzungszeit 
20 Jahre) 

45,00 € 

   2. Wahlgrabstätten    



   

    a) 1-stellige Erdwahlgrabstätte für eine 
Sargbestattung und eine weitere Urnen-
beisetzung (Nutzungszeit 30 Jahre) 

107,00 € 

    b) 2-stellige Erdwahlgrabstätte ab voll-
endeten 2. Lebensjahr (Nutzungszeit 30 
Jahre)  

150,00 € 

    c) 4-stellige Erdwahlgrabstätte  
(Nutzungszeit 30 Jahre) 

612,00 € 

    d) 6-stellige Erdwahlgrabstätte  
(Nutzungszeit 30 Jahre) 

857,00 € 

  e) 4-stellige Urnenwahlgrabstätte  
(Nutzungszeit 30 Jahre)  

107,00 € 

  f) Erdwahlgrabstätte für Fehlgeborene, 
Totgeburten und Kinder bis zum vollen-
deten 2. Lebensjahr  
(Nutzungszeit 20 Jahre) 

56,00 € 

 3. Gebühren für die Verlängerung der 
Nutzungszeit an Wahlgrabstätten 
pro Jahr der Verlängerung 

 

  a) Erdwahlgrabstätte (1-stellig) 3,00 € 
  b) Erdwahlgrabstätte (2-stellig) 5,00 € 
  c) Erdwahlgrabstätte (4-stellig) 20,00 € 
  d) Erdwahlgrabstätte (6-stellig) 28,00 € 
  e) Urnenwahlgrabstätte (4-stellig) 3,00 € 
  f) Wahlgrabstätte für Fehlgeborene, 

Totgeburten und Kinder bis zum vollen-
deten 2. Lebensjahr 

2,00 € 

 4. Gemeinschaftsgrabananlage (Nut-
zungszeit 20 Jahre), 
einschließlich Bereitstellung und Pflege 

 

  a) Erdgräbergemeinschaftsanlage 976,00 € 
  b) anonyme Urnengemeinschaftsanlage  551,00 € 
  c) Urnengemeinschaftsanlage mit Na-

mensnennung zzgl. Gebühr für die Her-
stellung der Gemeinschaftsanlage  
(Pkt. 5) 

870,00 € 

 5. Gebühr für die Herstellung einer 
Urnengemeinschaftsanlage mit Na-
mensnennung, einschließlich Grab-
steinanteil (550,00 €)  

777,00 € 

  Mit der Gebühr sind die Leistungen für 
die Herstellung der Urnengemeinschafts-
anlage, insbesondere für das Anlegen der 

 



   

Grabstätte sowie Grabmal setzen, abge-
golten 

III.  Friedhofsunterhaltungsgebühr pro 
Grabstätte und Jahr 

30,00 € 

  Für die allgemeine und laufende Unter-
haltung des Friedhofes wird von den 
Nutzungsberechtigten an Reihen- und 
Wahlgrabstätten für die Dauer des Nut-
zungsrechts eine jährliche Friedhofsun-
terhaltungsgebühr pro Grabstätte erho-
ben. Mit der Gebühr sind folgende Leis-
tungen abgegolten: 
- Unterhalt und Sicherung der Wege  
- Pflege der Anpflanzungen 
- Beseitigung des Abraumes und der 

Abfälle 
- Verbrauch von Gießwasser 
- Verkehrssicherheitsprüfungen durch 

Friedhofsverwaltung 
Nutzungsberechtigte an Grabstätten in 
Gemeinschaftsgrabanlagen sind von der 
jährlichen Entrichtung der Friedhofsun-
terhaltungsgebühr ausgenommen. Ihr 
Anteil an den Unterhaltungskosten ist in 
der Grabnutzungsgebühr enthalten. 

 

IV.  Benutzungsgebühren für Trauerhal-
le und Kühlzelle 

 

 1. Gebühr für die Benutzung der Trau-
erhallen einschließlich Dekoration  

197,00 € 

 2. Gebühr für eine Abschiednahme 
ohne Trauerfeier einschließlich Dekora-
tion 

65,00 € 

 3. Gebühr für die Leichenaufbewah-
rung in der Kühlzelle Taucherfried-
hof pro 24 h einschließlich Reinigungs-
kosten 

84,00 € 

  jede weitere angefangenen 24 h 50,00 € 
V.  Gebühren für Ausgrabung und Um-

bettung  
Die Gebühren für Ausgrabung und Um-
bettung wird für das Ausgraben einer 
Leiche oder Urne aus einer Grabstätte 
und/oder eine anschließende Erdbestat-
tung oder Urnenbeisetzung in eine ande-

 



   

re Grabstätte (Wiederbeisetzung) sowie 
die damit zusammenhängenden Tätigkei-
ten erhoben. 

 1. Umbettung innerhalb des städti-
schen Friedhofes 

 

  a) Urnengrabstätte  215,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des alten Grabes 
- Urne suchen und grob säubern 
- Überführung innerhalb des Friedhofes 
- Öffnen und Schließen des neuen Gra-

bes 
- Einsenken der Urne 

 

  b) Erdgrabstätte  1.470,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des alten Grabes 
- Bergung der sterblichen Überreste 
- Überführung des Sarges (Gebeinekiste) 

innerhalb des Friedhofes 
- Öffnen und Schließen des neuen Gra-

bes 
- Einsenken des Sarges (Gebeinekiste) 
In die Gebühr wurden die Kosten für den 
Sarg oder Gebeinekiste nicht bemessen 
und sind selbst vom Antragsteller zu 
beauftragen. 

 

  c) Erdgrabstätte (Kind) 1.253,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des alten Grabes 
- Bergung der sterblichen Überreste 
- Überführung des Sarges (Gebeinekiste) 

innerhalb des Friedhofes 
- Öffnen und Schließen des neuen Gra-

bes 
- Einsenken des Sarges (Gebeinekiste) 
In die Gebühr wurden die Kosten für den 
Sarg oder Gebeinekiste nicht bemessen 
und sind selbst vom Antragsteller zu 
beauftragen. 

 

 2. Umbettungen nach außerhalb des 
städtischen Friedhofes 

 



   

  a) Urnengrabstätte 300,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des alten Grabes 
- Urne säubern, trocknen 
- Verpacken, Transport der Urne zum 

Postversand einschl. Porto und Verpa-
ckung 

 

  b) Erdgrabstätte  892,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des alten Grabes, 
- Bergung der sterblichen Überreste 
In die Gebühr wurden folgende Leistun-
gen nicht bemessen: 
- Kosten für den Sarg (Gebeinkiste)  
- Überführung des Sarges (Gebeinkiste) 

zum neuen Grab 
- Überführung ins Krematorium  
- Einäscherung und Urnenversand 
Die Leistungen sind vom Antragsteller 
selbst zu beauftragen. 

 

  c) Erdgrabstätte (Kind) 892,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des alten Grabes, 
- Bergung der sterblichen Überreste 
In die Gebühr wurden folgende Leistun-
gen nicht bemessen: 
- Kosten für Sarg (Gebeinkiste) 
- Überführung des Sarges (Gebeinkiste) 

zum neuen Grab 
- Überführung ins Krematorium 
- Einäscherung und Urnenversand 
Die Leistungen sind vom Antragsteller zu 
beauftragen. 

 

  
 
3. 

 
 
Umbettung von außerhalb des städ-
tischen Friedhofes (Wiederbeiset-
zung) 

 

  a) Urnengrabstätte 157,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
 



   

- Urne abholen 
- Öffnen und Schließen des neuen Gra-

bes 
- Einsenken der Urne 

  b) Erdgrabstätte 528,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des neuen Gra-

bes 
In die Gebühr wurden folgende Leistun-
gen nicht bemessen: 
- Kosten für Sarg (Gebeinkiste)  
- Überführung des Sarges (Gebeinkiste) 

zum neuen Grab 
Die Leistungen sind vom Antragsteller 
selbst zu beauftragen. 

 

  c) Erdgrabstätte (Kind) 311,00 € 
  Mit der Gebühr sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
- Öffnen und Schließen des neuen Gra-

bes 
In die Gebühr wurden folgende Leistun-
gen nicht bemessen: 
- Kosten für Sarg (Gebeinkiste)  
- Überführung des Sarges (Gebeinkiste) 

zum neuen Grab 
Die Leistungen sind vom Antragsteller 
selbst zu beauftragen. 

 

Verwaltungsgebühren 
VI. 1. Genehmigung für die Überlassung 

des Nutzungsrechts 
 

  a) Reihengrabstätte 86,00 € 
  b) Wahlgrabstätte 113,00 € 
  c) Gemeinschaftsgrabanlage 86,00 € 
 2. Genehmigung einer Zubettung 27,00 € 
 3. Umschreibung des Nutzungsrechts 60,00 € 
 4. Genehmigung zur Errichtung oder 

Veränderung von Grabmälern, Ein-
fassungen und sonstigen baulichen 
Anlagen auf Grabstätten 

47,00 € 

 5. Genehmigung einer Ausgrabung 
oder Umbettung 

86,00 € 



   

 6. Genehmigung für die Verlängerung 
des Nutzungsrechts 

34,00 € 

 7. Exemplar Friedhofssatzung 2,00 € 
 


